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Amtlicher Theil.

Gesetze; Perordnungen der Reichsbehörden.

Durch Notenwechsel zwischen der deutschen und englischen Regierung vom S#t 1885 7) war

für die beiderseiligen Besitzungen am Golf von Guinea unter Anderem vereinbart worden, daß Ab-
änderungen im Zolltarif mindeslens vier Monate vor ihrer Einführung von den Ortsbehörden bekannt zu
machen seien. Durch eine neuerdings zwischen beiden Regierungen getroffene Vereinbarung ist die Frist,
welche zwischen der Bekanntmachung und Einführung von Abänderungen der Zolltarife liegen soll, auf
einen Monat herabgesetzt worden.

Perordnungen und Wittheilungen der Behörden in den Schutgebieken.

Verordnung des Kaiserlichen Gonverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die

Ausdehnung der Umtauschfrist für fremde Kupfermünzen.
iäm§3 der Verordnung vom 17. Januar d. Is.“##) für den Umtausch fremder Kupfermünzen

sengeichtenA wird bis zum 31. Juli d. Is. ausgedehnt.

Dar-es-Saläm, den 25. April 1893.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung:

(L. S.) (Ocz.) Freiherr v. Schele.

*) Vergl. Riebow, Kotomialgesengebung S. 218 f.
“ Vergl. D. Kol. Vl. 1893,S
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Verordnung des Kaiserlichen Kommissars für Togo, betreffend das Lagern

von Schießpulver in Lome und Umgegend.

Auf Grund des Geseßes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (R. G.
Bl. 1888, S. 75), und der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 1889 wird verordnet, was folgt:

§ 1.

Im Interesse der öffentlichen Sicherheit soll in dem Orte Lome und Umgegend bezichungsweise
in einer dort befindlichen Faktorei oder sonstigen Baulichkeiten oder in der Nähe einer solchen Schießpulver
in größeren Mengen nicht mehr gelagert oder aufbewahrt werden.

Die Menge Schießpulver, welche ferner dort gehalten werden darf, wird für den einen offenen
Laden führenden Kaufmann auf höchstens 50 kg, für andere Personen auf höchstens 10 kg festgesetzt.

8 2.

Für die Lagerung und Aufbewahrung von Schießpulver in größeren Mengen ist der östlich von
Lome erbaute Pulverschuppen bestimmt. In demselben kann von morgens 6 Uhr bis nachmittags
5 Uhr gearbeitet werden, wenn dic Pulverflagge — ein weißes P auf schwarzem Grunde — an dem

Pulverschuppen beziehungsweise einem Flaggenmast aufgezogen ist.

§ 3.

Die Gebühr für Lagerung des Pulvers jeder Art beträgt

für jede 50 kg oder deren Bruchtheil, für jeden Monat oder Theil desselben, nach 24 stündiger Frei-
lagerung fünfzig Pfennige.

Die Gebühr ist zahlbar bei Entnahme des Pulvers an die Kaiserliche Zollkasse in Lome.

* 4.

Das in Lome in Mengen von mehr als 50 kg gelandete Pulver muß innerhalb zwei Stunden

spätestens bis nachmittags 5 Uhr in den Pulverschuppen übergeführt werden.

86.
Das Anzünden von Feuer, das Schießen mit Feuerwaffen und das Rauchen innerhalb einer Ent-

fernung von 300 Meter vom Pulverschuppen ist verboten.

86.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu 1000
—eintausend — Mark, im Unvermögensfalle mit Freiheitsstrafe belegt.

87.

Diese Verordnung tritt am 1. April dieses Jahres in Kraft.

Sebbe, den 25. März 1893.

Der Kaiserliche Kommissar.

(L. S.) gez. v. Puttkamer.

Ausführungsbestimmungen zur Verordnung vom 25. Mai 1893, betreffend das

Lagern von Schießpulver in Lome und Umgegend.

81.

Sämmtliches importirte Pulver lagert auf Kosten, Risiko und Gefahr des Einlieferers im
Pulverschuppen.

8 2.

Bei Benutzung des Pulverschuppens durch Einfuhr oder Entnahme von Pulver ist vorher der
Kaiserlichen Zollbehörde in Lome die Gewichtsmenge des Pulvers nach Kilogramm und Anzahl der Pulver-
fässer schriftlich anzumelden, worüber ein gestempelter Erlaubnißschein mit Tag und Stunde der Benußung
des Schuppens ertheilt wird.

83.
Die Befugnisse der Aufsichtsbehörde werden von der Kaiserlichen Zollverwaltung wahrgenommen.
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Gegen die Maßnahmen derselben ist binnen einer Frist von vierzehn Tagen Beschwerde beim
Kaiserlichen Kommissar zulässig.

« §4.

Die Aufsicht über den Pulverschuppen ist von der Zollbehörde durch eine ständige, regelmäßig
abzulösende Wache von zwei Polizisten unter Leitung eines Zollaufsehers zu führen. Lehterer führt ein
genaues Lagerbuch mit gesonderlen Abtheilungen für jede Firma; in dieses sind in einzelnen Spalten ein-
zutragen: Name der Firma, Nummer des ihr angewiesenen Raumes, Datum der Einlieserung, Menge der-
selben, Datum der Entnahme, Menge derselben, Betrag der zu zahlenden Gebühr, Vermerk der erfolgten
Zahlung.

Ferner ist es Pflicht des Zollaussehers, mit Hülfe der ihm beigegebenen Polizeiwache für sorg-
fältige Beobachtung der für den Pulverschuppen erlassenen Vorschriften Sorge zu tragen und Zuwider-
handlungen zur Anzeige zu bringen.

Sebbe, den 25. März 1893.

Der Kaiserliche Kommissar.

(L. S.) gez. v. Puttkamer.

Verordnung des interimistischen Kaiserlichen Kommissars für das südwest-

afrikanische Schutzgebiet, betreffend die Einfuhr und den Vertrieb von geistigen

Getränken.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes, betresfend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutgebiete
vom 15. März 1888 (R. G. Bl. S. 75) wird nachstehende Verordnung erlassen:

81.
Wer Wein, Bier oder Branntwein in das Schußzgebiet einführen will, hat vorher ein genaues

Verzeichniß der Menge dem Kaiserlichen Kommissar behufs Ertheilung einer schristlichen Erlaubniß
einzureichen.

82.
Wer mit Wein, Bier oder Branntwein Handel treiben will, bedarf dazu der schriftlichen Geneh-

migung des Kaiserlichen Kommissars (Lizenzschein), wofür eine jährliche Gebühr (Lizenzgebühr) zu entrichten
ist. Die Gebühr wird von dem Kaiserlichen Kommissar in jedem einzelnen Falle und für jedes Jahr
besonders sestgesetzt; sie ist nach dem voraussichtlichen Jahresumsatze des Händlers in der Weise zu
berechnen, daß für jeden Hektoliter von 50 Grad Alkoholgehalt 12 Mark in Ansatz gebracht werden. Der
Mindestbetrag der Lizenzgebühr beläuft sich auf 300 Mark jährlich. Die Bestimmung des § 1 findet auch
gegenüber den Lizenzberechtigten Anwendung.

5 3.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift des § 1 werden mit Geldstrafe von 1 bis 5 S =

20 bis 100 Mark bestraft.

*e

Wer, ohne im Besitz eines Lizenzscheines zu sein, mit Wein, Bier oder Branntwein Handel treibt,
hat den doppelten Betrag der Jahresgebühr zu zahlen (§ 2) und kann außerdem mit einer Geldstrafe bis
zu 25 F = 500 Mark belegt werden. «

86.
Wer im Uebermaß gegen Entgelt oder unentgeltlich Wein, Bier, Branntwein oder ähnliche be-

rauschende Getränke abgiebt, wird mit Geldstrafe von 1 bis 15 &amp; = 20 bis 300 Mark bestraft.

Dem lizenzberechtigten. Händler kann in diesem Falle außerdem die Lizenz für den Rest des
Kalenderjahres entzogen werden.

86. .

In allen Fällen von Zuwiderhandlungen der vorbezeichneten Art kann auch Gefängnißstrafe bis
zu drei Monaten eintreten.

87.
Neben den in dieser Verordnung angedrohten Strafen kann die Einziehung der ohne Erlaubniß

eingeführten Getränke bezw. der noch vorhandenen Bestände angeordnet werden.
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8.
Diese Verordnung tritt unter Aufhebung S. früheren, denselben Gegenstand betreffenden Bestim-

mungen am 1. April d. Is. in Kraft.

Windhoek, den 13. März 1893.

Der Kaiserliche Kommissar a. i.

(L. S.) gez. v. Frangois, Hauptmann.

A. A. A.A. K. . A. 4. A. . A A. J. AA.A J. J. A. E. . 4. E. A. .. A. . S. S. S. S. . K. A. E. A. ,E. A. u. . k. A. A. E. X. . 4. A. A.S. E. A. J. A A. A. k. k. E. 4. S. &amp;. Au.

Perlspnalien.
Der Dirigent der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts Wirkliche Geheime Legationsrath

Dr. Kayser wird heute einen dreiwöchentlichen Urlaub antreten und sich nach Tölz begeben. Während
seiner Abwesenheit wird der Wirkliche Legationsrath Dr. v. Schwartzkoppen die Vertretung führen.

Der Oberst Freiherr v. Schele, Abtheilungschef im Kriegsministerium, ist unter weiterer Be-
lassung in dem Kommando zur Wahrnehmung der Stellung als Stellvertreter des Gonverneurs von

Deutsch-Ostafrika à la suite des Kriegsministeriums gestellt worden.

Dem Dr. F. Stuhlmann, in Diensten des Kaiserlichen Gouvernements von Deutsch-Ostafrika,
ist die Erlaubniß zur Anmnahme und Anlegung des von Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzog von

Sachsen ihm verliehenen Ritterkreuzes zweiter Klasse mit Schwertern des Hausordens der Wachsamkeit
oder vom weißen Falken ertheilt worden.

Dem Kapitän in der Flottille des Kaiserlichen Gonvernements von Deutsch= Ostafrika Grafen
v. Pfeil ist die Erlaubniß zur Annahme und Anlegung des von Seiner Hoheit dem Sultan von Sansibar
ihm verliehenen Ordens „Der strahlende Stern“ zweiter Klasse vierter Stufe ertheilt worden.

Schiffsbewegungen.
(Die Zeit vor dem Orle bedeutet die Ankunft, hinter dem Orle die Abfahrt des Schisses.)

M. S. „Alexandrine“ 16/3. Kapstadt.— Montevideo. *3 .
M. S. „Arcona“ 16/3. Kapstadt 6/5. — Walfischbay. — Montevideo. (Poststation: Montevideo.)

M. Krzr. „Bussard“ 9/4. Sydney 17/4. — Rundreise. (Poststation: Apia.)
M. Krzr. „Falke“ 20/4. St. Paul de Loanda 25,4. — 29/4. Kamerun. (Poststation: Kamerun.)
M. Kubt. „Hyäne“ 2/2. Kamerun 11/5. — Kapstadt. (Poststation: Kapsladt.)

M. Krzr. „Möwe“ 25/2. Bombay 12/4. — 29/4. Sansibar. (Poststation: Sansibar.)
M. Fhrzg. „Nachtigal“Kamerm. (Poststation: Kamerun.)
M. Krzr. „Schwalbe“ Sansibar. (Poststation: Aden.)
M. Krzr. „Sperber“ 18/3. Sydney 6/4. — Apia. (Poststation: Apia.)

Ablösungstransport:

Dampfer „Aglaia“ der deutschen Daupsschiffsrhederei zu Hamburg, -at dem Ablösungstransport für
S. M. S. „Alexandrine“ —ganze Besatzung — und für S. M. S. „Arcona“ —einige

Köpfe —: Wilhelmshaven nachts 5,6. April. — 30/4. Kapstadt 5/5. — direkt Wilhelmshaven.

&amp;K&amp;K###
Nichtamtlicher Theil.

Der Landrach v. Bennigsen ist in Dar-es-Perlenal Nachrichten. Saläm am 3. v. M8. eingetroffen und wird während

Dr. Stuhlmann wird demnächst eine Eeholungs- der bevorstehenden Beurlaubung des Intendanten
reise nach der Schweiz antreten, nachdem er das Dr. Kanzki dessen Geschäfte übernehmen.

Mannskript seines Reiseberichtes druckfertig gestellt hat.
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